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die zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Rechts
fähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, 
andernfalls an den Staat.

§46
Fällt das Vereinsvermögen an den Staat, so finden die 

Vorschriften über eine dem Staat als gesetzlichem Erben 
anfallende Erbschaft entsprechende Anwendung. Der Staat 
hat das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken des 
Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§47
Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Staat, so muß 

eine Liquidation stattfinden.
§48

(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liqui
datoren können auch andere Personen bestellt werden ; für 
die Bestellung sind die für die Bestellung des Vorstandes 
geltenden Vorschriften maßgebend.

(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des 
Vorstandes, soweit sich nicht aus dem Zwecke der Liqui
dation ein anderes ergibt.

(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so ist für ihre 
Beschlüsse Übereinstimmung aller erforderlich, sofern nicht 
ein anderes bestimmt ist,

§49
(1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu 

beendigen, die Forderungen einzuziehen, das übrige Ver
mögen in Geld umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen 
und den Überschuß den Anfallberechtigten auszuant
worten. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können 
die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen. Die Ein
ziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des übrigen 
Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diese Maß
regeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger oder zur Ver
teilung des Überschusses unter die Anfallberechtigten er
forderlich sind.

(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als 
fortbestehend, soweit derZweck der Liquidation es erfordert.
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